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Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen 
Revue Hellenique de Droit International 
Reportsoflnternational Arbitral Awards 
Recht der Internationalen Wirtschaft 
Recht in Ost und West 
Russische Sozialistische Föderative Sowjetrepublik 
Rechtsprechung zum Wiedergutmachungm:cht 

Seite 
Schleswig-Holsteinische Anzeigen 
schweizerisch 
Schweizerisches Jahrbuch fllr Internationales Recht 
Schweizerische Juristen-Zeitung 
Sociaal-Economische Wetgeving 
Statutory Instruments (Vereinigtes Königreich) 
Süddeutsche Juristenzeitung 
Spanish Y earbook oflnternational Law 
Special Supplement 
Sicherheitsrat (der Vereinten Nationen) 
StatutDry Rules & Orders (Vereinigtes Königreich) 
Sozialistische Sowjetrepublik 
Santa Clara Lawyer 
stellvertretend 
Staatsgesetzblatt filr die Republik Osterreich 
Ständiger Internationaler Gerichtshof 
Soviet Treaty Series 
Steuer und Wirtschaft 
Supplement 
Süddeutsche Zeitung 
Schweizerische Zeitschrift fllr internationales und europäisches Recht 

Recueil des Decisions des Tribunaux Arbitraux Mixtes institues par les 
traites de paix 
Transportrecht 
Tulane Law Review 

und andere; unter anderem 
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken 
United Nations 
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation 
United Nations Juridical Y earbook 
United Nations Treaty Series 



UNYB 
u.ö. 
UPU 
U.S. 
U.S. 

V. 

Va.flL 
Verf 
VG 
vgl. 
VN 
VRÜ 
VVDStRL 

WdV 

West. Pol. Quart. 
WEU 
WMO 
WVK 

YbiLC 
Yb. World Aff. 

ZaöRV 
z.B. 
ZflR 
ZfP 
Ziff. 
zit. 
ZöR 
ZOR 
ZParl 
ZVgiRWiss 

Abkürzung,werzeichnis 

United Nations Y earbook 
und öfter 
Universal Postal Union 
United States ( of America) 
United States Reports 

von, vom; gegen 
Virgina Journal oflnternational Law 
Verfasser 
Verwaltungsgericht 
vergleiche 
Vereinte Nationen 
Verfassung und Recht in Übersee 
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Wörterbuch des Völkerrechts, begr. v. K. Stropp, in 2. Aufl. hrsg. v. 
H.-J. Schlochauer, 3 Bände, 1960-62 
The Western Political Quarterly 
Westeuropäische Union 
World Meteorological Organisation 
Wiener Vertragsrechtskonvention (= Wiener Übereinkonunen über das 
Recht der Verträge vom 23.5.1969) 

"·-. 
Y earbook ofthe International Law Commission 
Y earbook ofWorld Affairs 

Zeitschrift filr auslindisches öffentliches Recht und Völkerrecht 
zum Beispiel 
Zeitschrift filr Internationales Recht, hrsg. v. Th. Niemeyer 
Zeitschrift filr Politik 
Ziffer 
zitiert 
Zeitschrift filr öffentliches Recht 
Zeitschrift fllr osteuropäisches Recht 
Zeitschrift filr Parlamentsfragen 
Zeitschrift filr V ergleichende Rechtswissenschaft 





Einleitung 

Die revolutionären Umwälzungen in den vormals sozialistischen Staaten 
Osteuropas haben das Interesse am Recht der Staatensukzession neu belebt. 
Ein Gebiet des Völkerrechts, das, so scheint es, seit jeher nicht behandelt wer-
den kann, ohne daß man es als besonders unklar und schwierig bezeichnet1, ist 
unvermittelt in den BlickpUnkt nicht nur des völkerrechtswissenschaftlichen, 
sondern auch des außenpolitischen Interesses getreten. Nachdem angesichts 
einer immer weiter ausgreifenden zwischenstaatlichen Integration bereits der 
Abgesang auf den Nationalstaat angestimmt worden war, belegen die Herstel-
lung der deutschen Einheit 1990 sowie noch mehr die Zerfallsprozesse in der 
Sowjetunion, Jugoslawien und der Tschechoslowakei 1991/92 eindrucksvoll 
seine fortbestehende Anziehungskraft und zentrale Bedeutung fiir die Praxis 
der internationalen Beziehungen2. Mit dem wiedererwachten Streben nach 
Eigenstaatlichkeit und staatlicher Souveränität haben auch die völkerrechtli-
chen Grundsätze zu Staatsentstehung und -untergang eine neue praktische 
Aktualität erhalten. Die Völkerrechtslehre, die noch bis vor kurzem die unter-
schiedlichen Konstellationen der Staatensukzession überwiegend anband zeit-
lich weit zurückliegender Fälle erläutern mußte, hat neues Anschauungsmate-
rial erhalten. 

A. Problemstellung 

Die neu gewonnene Relevanz der Thematik steht allerdings in einem auffäl-
ligen Gegensatz zum Fehlen gesicherter Erkenntnisse über den Normenbe-
stand des geltenden Völkerrechts zur Staatensukzession. Diese Unsicherheit 
kommt in der Praxis zum einen durch in Rechtsform gegossene Ratlosigkeiten 
zum Ausdruck, wie zum Beispiel Art. 12 Abs. I des deutschen Einigungsver-
trags, der das Schicksal der völkerrechtlichen Verträge der DDR zu regeln 

1 Vgl. schon Jellinek, Staatslehre, 278, Fn. 2: "Wenige Punkte des Völkerrechts dOrften so wenig 
geklärt sein wie die Lehre von der Staatensukzession"; Liszt/Fleischmann, 273; aus neuerer Zeit statt 
aller Verdross!Simma, § 973; Weiss, SEW 1994, 670: "still one of the least settled, almost chaotic 
areas of internationallaw". 

2 Ebenso Weiss, SEW 1994,662. 
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vorgibt, tatsächlich aber an mangelnder Regelungsklarheit kaum zu überbieten 
sein dürfte. Zum anderen zwingt das Fehlen gesicherter abstrakter Regeln die 
Praxis, zu pragmatischen und ergebnisorientierten ad-hoc-Regelungen des 
Einzelfalls zu greifen, was wiederum die Herausbildung einer einheitlichen, 
normbildenden Staatenpraxis oder einer allgemeinen Theorie der Staatensuk-
zession erschwert. Die ungesicherte völkerrechtliche Rechtslage und die Ori-
entierungslosigkeit der Praxis bedingen sich somit gegenseitig. 

Die beiden im Rahmen der Vereinten Nationen betriebenen Kodifikations-
vorhaben zur Staatensukzession konnten nur wenig zur Klärung der Rechtsla-
ge beitragen. Die nach Vorarbeiten der International Law Commission verab-
schiedeten Entwürfe, die Wiener Konvention über die Staatennachfolge in 
bezugauf Verträge vom 23. August 19783 und die Wiener Konvention über 
die Staatennachfolge in bezug auf Staatsvermögen, -archive und -schulden 
vom 8. April 19834, sind auf eine äußerst geringe Resonanz in der Staatenge-
meinschaft gestoßen und trotz der auffällig geringen Mindestzahl von jeweils 
15 Vertragsstaaten bislang nicht in Kraft getreten5. Hauptpunkte der gegen die 
Konventionen vorgebrachten Kritik sind die fehlende Entsprechung zur tat-
sächlichen Staatenpraxis sowie ihre einseitige Ausrichtung auf das abge-
schlossene Kapitel der Dekolonisation und auf die Interessen der ehemaligen 
Kolonien6. Den Konventionsbestimmungen über die Staatenvereinigung wird 
darüber hinaus ihre fehlende Praktikabilität entgegengehalten7. Unter Hinweis 
auf diese Defizite erklären manche den unternommenen Kodifikationsversuch 
bereits für gescheitert8, während andere überhaupt an der Kodifizierbarkeit des 

3 Text in ILM 17 (1978), 1488; AJIL 72 (1978), 971; ZaöRV 39 (1979), 279; AVR 18 (1979/80), 
226. 

4 Text in ILM 22 (1983), 306. 
5 Am 31.12.1994lagen zur Konvention von 1978 20 Unterzeichnungen und 13 Ratifikationen bzw. 

Beitritte (Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Dominica, Ägypten, ~land, Äthiopien, Irak, Marokko, 
Seychellen, Slowenien, Tunesien, Ukraine, Jugoslawien), zur Konvention von 1983 6 Unterzeich-
nungen und 4 Beitritte (Kroatien, Estland, Georgien und Ukraine) vor, vgl. Multilateral Treaties 
deposited with the Secretary-General, Status as at 31 December 1994 (UN-Doc. ST/LEG/SER.E/ 
13), 896 bzw. 82. 

6 Vgl. z.B. Treviranus, Za6RV 39 (1979), 275-277; O'Connell, Za6RV 39 (1979), 726-733; 
Fiedler, GYIL 24 (1981), 31-47; Heintschel v. Heinegg, RIW 1990, Beilage 12, 14; Mullerson, 
ICLQ 42 (1993), 473; Weiss, SEW 1994, 670f. 

1 Vgl. z.B. Oeter, ZaöRV 51 (1991), 355-357; Heintschel v. Heinegg, RIW 1990, Beilage 12, ll 
f.; Dtez de Velasco I, 278: "un tanto dificil de aplicar en muchos casos"; ebenso schon Treviranus, 
Za6RV 39 (1979), 272. 

8 So z.B. Beemelmans, OER 1994, 340; ders., OER 1995, 76; Thum, 42; Epping, in: Ipsen, Völ-
kerrecht, § 25 Rdn. 6; Prugger, 47; vgl. auch Weiss, SEW 1994, 670: "unsuccessful codification 
attempts". 
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Rechts der Staatensukzession zweifeln9. Selbst wenn die Konventionen mögli-
cherweise durch die Beteiligung der neu entstandenen Staaten Osteuropas 
eines Tages in Kraft treten werden, so wird ihr Gewicht als dogmatische 
Grundstruktur oder als Beitrag zu konkreten Problemlösungen in der Staa-
tenpraxis angesichts der überwiegenden Ablehnung durch Praxis und Wissen-
schaft doch gering bleiben. Generelle Handlungsanleitungen fiir die Praxis 
sind daher weiterhin vor allem von der wissenschaftlichen Auseinanderset-
zung mit den Problemen der Staatensukzession auf der Grundlage der in der 
Staatenpraxis gefundenen konkreten Einzelfallslösungen zu erwarten. 

Die verbreitete Unsicherpeit in diesem Bereich der Völkerrechtswissen-
schaft, die schon der britische Völkerrechtler Hall in einer vielzitierten For-
mulierung beschrieben hat10, scheint im wesentlichen zwei Ursachen zu ha-
ben. Zunächst wird vielfach nicht oder nicht hinreichend genau zwischen den 
verschiedenen Tatbeständen der Staatensukzession als Auslöser fiir ein be-
stimmtes Staatenverhalten unterschieden. Während man bei den völkerrechtli-
chen Rechtsfolgen eines Gebietswechsels vielfaltige Differenzierungen anstellt 
und etwa fiir die Frage nach einer Bindung des Nachfolgestaates zwischen 
verschiedenen Arten völkerrechtlicher Verträge unterscheidet, läßt ein Teil der 
Literatur eine vergleichbare Sorgfalt in bezug auf die Tatbestandsebene ver-
missen und handelt die jeweils relevante Staatenpraxis ohne Rücksicht auf 
typologische Besonderheiten der einzelnen Sukzessionskonstellationen ab. 
Besonders fiir die beiden völkerrechtlichen Tatbestände der Staatenvereini-
gung lassen sich solche Pauschalisierungen häufig beobachten und sogar bis 
zu Grotius' Standardwerk De iure belli ac pacis zurückverfolgen 11 • Am Ende 
steht dann meistens die Feststellung, daß die Praxis zu disparat sei, um daraus 
abstrakte Rechtsregeln ableiten zu können. Allgemeine theoretische Grundle-
gungen, die aufgrund einer solchen pauschalen Betrachtungsweise versucht 

9 So O'Connell, ZaöRV 39 (1979), 726; partiell auch Treviranus, ZaöRV 39 (1979), 275. 
10 "The subject is one upon which writers on international law are generally unsatisfactory. They 

are incomplete, and they tend to copy one another", vgl. Hall, 98, Fn. l. 
11 In lib. II, cap. IX, § 9 untersuchte Grotius die Rechtsfolgen fllr den Fall "quando uniantur duo 

populi" - worunter er sowohl die Unterwerfung der Sabiner und Albaner durch Rom als auch den 
vollständigen Zusammenschluß von Königreichen ("sed vera unitate iunguntur") faßte. Weiter unten 
wird dann die gewaltsame Angliederung eines Staates ausdrücklich behandelt: "Polest amplius fieri, 
nernpe ut, qua civitas fuit, civitas esse definat, sive ita, ut accessio fiat alterius civitatis ... " (Grotius, 
lib. 111, cap. VIII, § 2). 


